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Die Abgeordneten zum Nationalrat Anschober, Freunde und 
Freundinnen haben am 15. Dezember 1993 an mich eine schrift­
liche Anfrage mit der Nr. 5806/J betreffend Altlasten in 
Österreich gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

1. Wurden auch andere metallverarbeitende Betriebe, die Tri­

chlorethan einsetzten, überprüft und in den Altlasten­

kataster in Oberösterreich aufg~nommen, wenn ja, welche? 

2. Wie hoch sind die Grundwasserbelastungen in diesen Fällen? 

3. Liegen bereits Sanierungskonzepte vor? Wo? Welche? 

4. Sind die Maßnahmen und die Reaktionen der Landes- und 

Bezirksbehörden als ausreichend zu bezeichnen, in welcher 

Hinsicht wird hier verzögert oder verhindert? 

5. Wurde ein Notprogramm zur Überprüfung aller Betriebe, die 

das Lösungsmittel Tr. verwendeten, erstellt? Wenn nicht, 

warum? ' 
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Im V~rdachtsflächenkataster gemäß § 13 Altlastensanlerungsge­

setz sind im Bundesland Oberösterreich 10 metallverarbeitende 
Betriebe eingetragen. Die übermittelten Verdachtsflächenmel­
dungen werden derzeit im'Rahmen des Altlastensanierungsge­

setzes vom Umweltbundesamt bearbeitet bzw. im Hinblick auf 
die Durchführung einer Gefährdungsabschätzung geprüft. Nach 
Mitteilung des Amtes der oberösterreichischen Landesregierung 

erfolgt zur Zeit die schrittweise Erfassung weiterer Betrie­

be. 

Neben der im Altlastenatlas im Bundesland Oberösterreich aus­

gewiesenen Altlast "Büromöbelfabrik Hali" in Eferding ist 
noch ein weiterer metallverarbeitender Betrieb, bei dem Ent­
fettungsanlagen mit 1,1,1-Trichlorethan bestanden haben, ein­
getragen. Es handelt sich um die Firma "UNITECH" in Kirchdorf 
an der Krems. 

Bei der Firma UNITECH wurden im Winter 1992/93 CKW-Belastun­

gen im Grundwasser bis zu 100 pg/l festgestellt. Der Gehalt 

an 1, 1, 1-Trichlorethan hat bis zu 90 pg/l betragen. 

Weitere konkrete Angaben über das Ausmaß der Grundwasserbe­
einträchtigungen durch metallverarbeitende Betriebe, die 

Trichlorethan einsetzen, können zur Zeit noch nicht gemacht 

werden, da in den übrigen Fällen die Untersuchungen noch 

nicht abgeschlossen sind. 

Im Falle der Firma UNITECH wurde durch die Gewerbebehörde, 

der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf an der Krems, bereits im 
Juni 1992 ein Sanierungsbescheid zur Bodendekontamination 

erlassen. Im November 1992 wurde eine Bodenluftabsaugungsan­

lage in Betrieb genommen. Im September 1993 wurde in der 12. 
Sitzung der Altlastensanierungskommission die Förderung die-
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ses Sanierungsprojektes im Ausmaß von öS 698.000,-- beschlos­
sen. Nach Durchführung weiterer Grundwasseruntersuchungen 
soll über die Notwendigkeit einer Grundwassersanierung ent­
schieden werden. 

Für die Grundwasserb~einträchtigung im Falle der Altlast 

~BüromObelfabrik Hali" in Eferdi~g liegt bereits ein Sanie­

rungskonzept vor bzw. wurde die' Sanierung eingeleitet. Nach 

Mitteilung des Amtes der Oberösterreichischen Landesregierung 

werden in den übrigen Fällen parallel zu den Untersuchungen 

Sanierungskonzepte erarbeit~t. 

Gemäß den Bestimmungen der CKW-Anlagenverordnung, BGBl.Nr. 
27/1990, vom 16.1.1990, werden die in Betracht kommenden Be­

triebe von den Gewerbebehörden jährlich überprüft. Die Über­
prüfung erstreckt sich sowohl auf das von den Betrieben zu 

führende Betriebstagebuch als auch dahingehend, ob und gege­

benenfalls in welchem Ausmaß Emissionen aufgetreten sind. 

Im Falle der Firma Hali in Eferding wurden im Zuge der Um­
stellung der Entfettung mit 1,1,1-Trichlorethan auf eine 

alkalische Entfettung im Frühjahr 1993 Bodenluftuntersuchun­
gen durchgeführt. Die Vorschreibung dieser Untersuchungen 

erfolgte unter anderem im Rahmen eines Förderungsvertrages 

durch den damaligen Ökofonds (nunmehr Österreichische Kommu­

nalkredit AG). Nach Vorliegen der Ergebnisse der Bodenluftun­

tersuchungen, die eine Bodenkontamination anzeigten, erfolgte 

durch die Firma Hali eine umgehende Verständigung der Be­

zirksverwaltungsbehörde. Alle in den folgenden Monaten ge­

troffenen weiteren Maßnahmen wie z.B. Grundwasseruntersuchun­

gen und die Errichtung von Grundwassersanierungsbrunnen wur­

den in ständiger Abstimmung zwischen der Firma Hali, den 

Bezirks- und Landesbehörden sowie dem Umweltbundesamt und der 

Österreichischen Kommunalkredit AG getroffen. 
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Im Falle der Firma UNITECH war im Jahre 1991 an einem Zement­
werksbrunnen in Kirchdorf an der Krems eine CKW-Verunreini­
gung festgestellt worden. Im Jänner 1992 wurden der Firma 
UNITECH im Zuge eines Lokalaugenscheines von der Gewerbebe­

hörde Bodenuntersuchungen aufgetragen. Nach Vorliegen der Er­

gebnisse der Bodenuntersuchungen wurde am 2. Juni 1992 durch 

die Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf an der Krems ein Sanie­

rungsbescheid erlassen. Nach oer Inbetriebnahme einer Boden­

luftabsaugungsanlage im November 1992 wurde im Sommer 1993 
mit der Errichtung zusätzlicher Grundwassersonden begonnen. 

Nach der Durchführung weiterer Grundwasseruntersuchungen soll 
über die Notwendigkeit einer Grundwassersanierung entschieden 
werden. 

Bestimmungen betreffend der Überprüfung von Betrieben, die 

Anlagen mit chlorierten organischen Lösungsmitteln betreiben, 
wurden in der CKW-Anlagenverordnung (BGBl.Nr. 27/1990) fest­
gelegt. 

Die Umsetzung der in den §§ 4 und 12 der CKW-Anlagenverord­

nung enthalten Überprüfungsmaßnahmen obliegt den jeweiligen 

Betrieben. Die Kontrolle der Umsetzung der Überprüfungsmaß­

nahmen und der Vollzug der CKW-Anlagenverordnung fallen in 

die Zuständigkeit der Gewerbebehörde. 

Nach Mitteilung des Amtes der Oberösterreichischen Landesre­

gierung wird zur Zeit versucht, alle jene Betriebe zu ermit­

teln, die in kleinen oder größeren Mengen Trichlorethan ein­

gesetzt haben (ca. 700 Betriebe), um auf das Ergebnis aufbau­

end ein Überprüfungsprogramm zu erstellen. 
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